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Rundbrief Nr. 04 / 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. Workshop für Pfarrsekretärinnen 
2. Umgang mit Bedürftigen 
3. Schulungen für Pfarrsekretäre und Pfarrsekretärinnen 
4. Auslandsüberweisungen 
5. Caritassammlungen 
 
 
1. Workshop für Pfarrbüros 2022 
 
Seit zwei Jahren drehen wir, als Ausgleich für den Workshop vor Ort in der Verrechnungsstelle, 
Informations-Videos die Sie sich immer wieder ansehen können. Diese Videos wurden immer gut 
angenommen. Nach der Abfrage im Januar 2022 wollen wir die diesjährigen Themen in Zoom-
Austauschrunden direkt mit Ihnen besprechen. Das Format nennen wir Talk-Runden und wir 
laden Sie immer über den Rundbrief ein. Folgende Themen haben wir dieses Jahr für Sie: 
 
• 12.05.2022 Umgang mit Bedürftigen 

• 01.06.2022 Umsatzsteuer 
• 14.07.2022 Walk ´n Talk (Veranstaltung vor Ort) 
• 14.09.2022 Gesund Arbeiten (Veranstaltung vor Ort) 
• 20.10.2022 Austausch 2030 
 
Die Einladungen zur ersten Veranstaltungen schicken wir Ihnen mit diesem Rundbrief. 
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2. Umgang mit Bedürftigen 
 
Im Rahmen der anstehenden Talk-Runden laden wir Sie direkt zum Thema Umgang mit  
Bedürftigen ein. Der Austausch findet am 12. Mai 2022 (10.30 bis 12.30 Uhr) statt. 
 
Nach Ihrer Anmeldung bitten wir Sie uns Fragen und bisherige Abläufe beim Umgang mit  
Bedürftigen in den Pfarrbüros zu schicken. Zusammen arbeiten wir Ihre Fragen auf, klären  
Probleme und schaffen Strukturen.  
 
Bitte melden Sie sich bis zum 15. April 2022 per Mail unter info@vst-obrigheim.de an. Sie  
erhalten dann einige Tage vor der Veranstaltung von uns den Zoom Link. 
 
3. Schulungen für Pfarrsekretäre und Pfarrsekretärinnen 
 
Bei den unten aufgeführten Seminaren gibt es aktuell noch freie Plätze.  
 
Folgende Kurse für KEFAS und DAVIP sind geplant und können ab sofort gebucht werden. 
Infos über Kursinhalte, Kursgebühren etc. finden Sie im Intranet der Erzdiözese Freiburg unter 
Service im Unterpunkt Schulungsportal, dort können Sie auch Ihre Anmeldung vornehmen. 
 

 

 
 
Für Rückfragen & Anmeldungen steht Frau Dorer vom Erzbischöfliches Ordinariat  
(Tel. 0761 13791 222 | johanna.dorer@ordinariat-freiburg.de) Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
4. Auslandsüberweisungen 
 
Auslandsüberweisungen ab 12.500,00 € (je Überweisung) müssen beim Zoll angemeldet  
werden. Bitte wickeln Sie solche Zahlungen künftig immer über uns ab, damit wir diese Meldung 
für Sie erstellen und dokumentieren können. 
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5. Caritassammlungen 
 
In den Kirchengemeinden finden regelmäßig Caritassammlungen statt. Diese sind ein wichtiger 
Finanzierungsbaustein zur Bestreitung der sozial-caritativen Aufgaben in der Kirchengemeinde 
genauso wie der überörtlichen caritativen Dienste. 
 
Deswegen werden die Erlöse aus der Caritaskollekte vollständig an die Diözese für überörtliche 
Aufgaben abgeführt. Bei der Caritas(haus)sammlung dagegen bleibt ein Teil der Erlöse in der 
Kirchengemeinde für örtliche caritative Aufgaben. Die Einnahmen werden dadurch zum  
Vermögen der Kirchengemeinde und können verwendet werden für 
 
• Zuschüsse an und Unterstützung von Bedürftige 
• Unterstützung von Obdachlosen 
 
Da es sich um Vermögen der Kirchengemeinde handelt, muss der Stiftungsrat über die  
Verwendung der Gelder beschließen. Ausgenommen davon sind kleinere Ausgaben (z.B.  
Essensgutscheine an Obdachlose). Sämtliche Einnahmen und Ausgaben müssen im Haushalt 
der Kirchengemeinde gebucht werden. Für die Ausgaben sind Belege erforderlich. Oder besser 
noch: Zahlungen sollten über die Verrechnungsstelle erfolgen. Damit ist eine ordnungsgemäße 
Verbuchung sichergestellt. Die nicht verwendeten Gelder führen wir einer Caritasrücklage Ihrer 
Kirchengemeinde zu. 
Um den Verwaltungsaufwand in den Kirchengemeinden anzupassen empfehlen wir, den  
Stiftungsrat abhängig von der Höhe der Aufwendung zu beteiligen, nämlich 
 
• über caritative Ausgaben bis zu 50,00 € entscheidet der leitende Pfarrer alleine 
• bei caritativen Ausgaben zwischen 50,00 € und 250,00 € wird der Stiftungsrat über die Ver-

wendung des Geldes informiert und  
• ab 250,00 € wird vorab ein Beschluss des Stiftungsrates benötigt.  
 
Ihre Verwaltungsbeauftragten klären dieses Vorgehen in den nächsten Tagen mit den Verant-
wortlichen in Ihrer Kirchengemeinde. 
 
 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
das Team der Verrechnungsstelle 


